
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan Nr. G 38 

„Südviertel I“ 1. Änderung 

(Naturwissenschaften) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
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Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB (Frist bis zum 25.06.2010) eingegangenen 
Stellungnahmen mit Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gießen und Linden, den 31.08.2010 
 
 
Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und gem. § 4 Abs.  2 BauGB 

 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen (Träger  öffentlicher Belange) 
 
Kreisausschuss des LK Gießen, Wasser- und Bodenschutz (28.05.2010) 
Regierungspräsidium Gießen (28.06.2010) 
Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (24.06.2010) 
Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (28.05.2010) 
Justus-Liebig-Universität Gießen, Präsident - Dezernat E (24.06.2010) und 
inhaltsgleich: Hess. Baumanagement RNL Mitte/Gießen (25.06.2010) 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen (Öffent lichkeit) 
 
Herr    … Aulweg     .., 35392 Gießen (07.06.2010) 
 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise 
 
Universitätsstadt Gießen, Amt für Brandschutz (23.06.2010) 
Amt für Straßen- und Verkehrswesen Schotten (25.05.2010) 

IHK Friedberg (24.06.2010) 
Magistrat der Stadt Pohlheim (25.05.2010) 
Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragte (23.06.2010) 
Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (20.05.2010) 
Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (21.06.2010) 
Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt/Mittelhessische Abwasserbetriebe 
(21.06.2010) 
Universitätsstadt Gießen, Frauenbeauftragte (19.05.2010) 
 
 
Keine Stellungnahme abgegeben haben 
 
Amt für Bodenmanagement Marburg 
Botanische Vereinigung in Hessen e.V., Wettenberg 
BUND LV Hessen, Frankfurt Main 
BUND Gießen, Andrea Malkmus 
BVNH Hessen,  Dietmar Teuber 
Deutsche Gebirgs- und Wanderverein Hessen 
Deutsche Telekom AG, Eschborn 
Gemeinde Fernwald 
Hess. Gesellschaft für Ornithologie, Echzell 
Hess. Gesellschaft für Ornithologie, Örtl. Vertreter H. Mathias Korn 
Hess. Immobilienmanagement Niederlassung Gießen 
Hessen Forst, Forstamt Wettenberg 
Magistrat der Stadt Linden 
Naturschutzbund Deutschland Örtliche Vertretung Oliver Tschirschnitz 
PLEdoc GmbH, Essen 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Örtlicher Vertreter Horst Dreier 
Stadtwerke Gießen, Abt. Gas- und Wasserversorgung – 81 – 
Stadtwerke Gießen, MIT.N 
Stadtwerke Gießen, Abt. Fernwärme 
Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde 
Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt 
Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt  
Universitätsstadt Gießen, Gartenamt 
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Kreisausschuss des LK Gießen, Bauordnung und Umwelt (28.05.2010) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen der Stellungnahme vom 04.12.2009 wurde angemerkt, dass Trinkwas-
serschutzgebiete sowie wasserwirtschaftlich und wasserrechtlich relevante 
oberirdische Gewässer, Uferbereiche und Überschwemmungsgebiete durch den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht tangiert werden.  

Ferner wurde auf die Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit Trink-, Brauch- 
und Löschwasser verwiesen. 

 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die R echtsgrundlage für die 
bereits im Entwurf vorgesehene Niederschlagswasserv erwertung bleibt jedoch 
geändert. 

Der § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB dient als Rechtsgrundlage für Festsetzungen zu 
Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft. 

Die Niederschlagswasserverwertung beispielsweise für Zwecke der Toilettenspülung 
und Gartenbewässerung führt zu einer deutlichen Reduzierung des 
Trinkwasserverbrauches und schont somit den Landschaftswasserhaushalt. 

Daher wird in der o.g. Rechtsgrundlage eine auch unter städtebaulichen Gesichts-
punkten ausreichende Grundlage für eine Maßnahme zum Schutz des Bodens und 
der Natur erkannt. 

 

2. 

1. 
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Regierungspräsidium Gießen (28.06.2010) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genomm en. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Für das Plangebiet liegen bodenschutz- und altlastenfachliche Untersuchungen 
sowie Luftbildauswertungen vor; Sondierbohrungen und Bodenluftuntersuchungen 
wurden bereits im Jahre 1988 durchgeführt. Die Untersuchungen ergaben keine 
Hinweise auf Beeinträchtigungen der Wirkungspfade „Boden-Mensch“ und/oder 
„Boden/Grundwasser“, sodass im Hinblick auf Altablagerungen gegen eine 
Bebauung keine Bedenken bestehen. 

Ein vom Hess. Baumanagement in Auftrag gegebenes Baugrundgutachten liegt 
bereits als Zwischenbericht vor und weist nicht auf Altlasten oder Bodenschutz 
bezogene Planungsanforderungen hin. Iin der Fassung des Bebauungsplanes zum 
Satzungsbeschluss werden die Ergebnisse entsprechend Eingang finden.  

Altlastenrelevante Bodenbelastungen wurden bisher auch vom städtischen Amt für 
Umwelt und Natur nicht festgestellt, so dass eine gesonderte Kennzeichnung 
entsprechender Flächen nicht erforderlich ist. Lokale Bodenbelastungen bzw. 
Verunreinigungen sind jedoch nicht auszuschließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4 und 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genomm en. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

4. 

5. 
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Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
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 Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (28.05.2010) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
Zu 1: Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Die Gliederung der textlichen Festsetzungen wird in der Fassung des Bebauungs-
planes zum Satzungsbeschluss entsprechend redaktionell angepasst und die Ziffer 1 
eingefügt. 

Ein erneutes Beteiligungsverfahren ist aufgrund der nur redaktionellen Änderungen 
nicht notwendig. 

 

Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die F estsetzung verbleibt 
unverändert. 

Der § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB dient als Rechtsgrundlage für Festsetzungen zu 
Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft. 

Die Niederschlagswasserverwertung beispielsweise für Zwecke der Toilettenspülung 
und Gartenbewässerung führt zu einer deutlichen Reduzierung des 
Trinkwasserverbrauches und schont somit den Landschaftswasserhaushalt. 

Daher wird in der o.g. Rechtsgrundlage eine auch unter städtebaulichen Gesichts-
punkten ausreichende Grundlage für eine Maßnahme zum Schutz des Bodens und 
der Natur erkannt. 

 

 
 
Zu 3: Der Anregung wird entsprochen. 

Die Formulierung zu Ziffer 2.2.1 wird in der Fassung des Bebauungsplanes zum 
Satzungsbeschluss entsprechend angepasst. 

Ein erneutes Beteiligungsverfahren ist aufgrund der nur redaktionellen Änderungen 
nicht notwendig. 
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Zu 4: Der Anregung wird teilweise entsprochen. 

Die Formulierung zu Ziffer 2.2.3 wird in der Fassung des Bebauungsplanes zum 
Satzungsbeschluss angepasst. Die Bezeichnung „dauerhaft“ wird beibehalten, 
während jedoch die Formulierung „oder“ statt „bzw.“ gewählt wird. 

Ein erneutes Beteiligungsverfahren ist aufgrund der Änderung einer bauord-
nungsrechtlichen Festsetzung nicht notwendig. 

 

 
Zu 5: Der Anregung wird nicht entsprochen, 

da die redaktionelle Änderung in diesem Sinne zu keiner Klarstellung führt. 
 
Zu 6: Der Anregung wird entsprochen. 

Die Formulierung der Festsetzung zu Ziffer 2.2.3 wird in der Fassung des Bebau-
ungsplanes zum Satzungsbeschluss entsprechend des Formulierungs-vorschlages 
angepasst. 
 
Ein erneutes Beteiligungsverfahren ist aufgrund der Änderung einer bauord-
nungsrechtlichen Festsetzung nicht notwendig. 
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Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (28.05.2010) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 

 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Zum Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde angemerkt, dass, altlastenrelevante 
Bodenbelastungen im Plangebiet nicht festgestellt wurden und das Baumerkblatt der 
Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel in der jeweils neuesten Fassung 
entsprechend zu beachten ist. 

Ferner wurde angeregt, dass bauliche Maßnahmen zum Artenschutz zu ergänzen 
und sowie die Ausstattung von Glasfassaden mit Vogelschutzglas verbindlich 
festzuschreiben sind.  

Die angesprochenen vorlaufenden Ersatzmaßnahmen werden gegenwärtig abge-
stimmt und können daher aus zeitlichen Gründen nicht in Form eines Hinweises in 
den Bebauungsplan aufgenommen werden. Von einer dezidierten Festsetzung 
derartiger Maßnahmen oder auch der Anbringung von Vogelschutzglas wird jedoch 
abgesehen, da grundsätzlich die Rechtsgrundlage sowie bezüglich der angeregten 
Maßnahmen am Altbau Chemie auch der räumliche Bezug (liegt außerhalb des 
räumlichen Geltungsbereiches) fehlen und hinsichtlich des Vogelschlages 
gegenwärtig auch alternative Schutzmaßnahmen, wie z.B. die Ausbringung von 
Greifvogellauten, erörtert werden. Diesbezügliche, verbindliche Regelungen sind erst 
im Baugenehmigungsverfahren möglich und aus artenschutzrechtlichen Gründen 
auch notwendig. 

 

Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die F estsetzung bleibt 
unverändert. 
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Anlage zum Schreiben vom 24.06.2010 
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 Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen, Dezernat E (24.06.2010) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Verlauf der Sondergebietsgrenze im südöstlichen Teilbereich stellt das Ergebnis 
der Abstimmung zwischen der Stadt Gießen, der Universität, dem Hessischen 
Baumanagement, dem Architekturbüro dar, so dass sich der Bebauungsplan an den 
nach gegenwärtigem Stand verfügbaren Flächen orientiert und zugleich die geplante 
Bebauung umgesetzt werden kann. 

 

Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die zum Entwurf des Bebauungsplanes in die Planzeichnung aufgenommenen Lei-
tungsrechte für die Neuverlegung werden in der Fassung des Bebauungsplanes zum 
Satzungsbeschluss erhalten. Dadurch ergibt sich kein Konflikt bei der Umsetzung 
und Erschließung des Neubauvorhabens Chemie. Die freie Leitungstrasse kann ggf. 
künftig bei notwendigen (Neu)Verlegungen von Versorgungsleitungen in Anspruch 
genommen werden. 

 

Zu 3: Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die festgesetzte Höhenstaffelung im SO 4 wurde ebenfalls mit der Universität und 
dem Hessischen Baumanagement vorabgestimmt und erfolgte aus städtebaulich-
gestalterischen Gründen zur höhenmäßigen Einbindung eines planerisch noch nicht 
konkretisierten Baukörpers in die Platzsituation an der geplanten Campus-„Piazza“. 
Dieser Baukörper soll die geplante Bauhöhe des neuen Forschungstraktes der 
Chemie einhalten. 

Sofern sich die Anregung einer Zulassung der Dreigeschossigkeit auf den westlichen 
Teil der überbaubaren Grundstücksfläche des SO 4 bezieht, kann aufgrund der im 
Planentwurf festgesetzten maximal zulässigen Gebäudehöhe ein bis zu 12,0 m 
hohes Gebäude auch in dreigeschossiger Form, ggf. mit leichten Geländeabgrabun-
gen,  entstehen, wenn über die Anwendung des § 2 Abs. 4 HBO der Gebäudeanteil 
mit zwei Vollgeschossen entsprechend größer ausfällt, damit die Entstehung eines 
Gebäudes mit drei Vollgeschossen vermieden wird. 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4, 8 und 10: Die Anregungen und Hinweise auf die  geplante bauliche 
Umsetzung beim Neubau Chemie werden zur Kenntnis ge nommen. 

Die wasserrechtlichen Regelungen bleiben zum Satzungsbeschluss unverändert, da 
sie für den gesamten Plangeltungsbereich, u.a. auch für das festgesetzte Wohn-
gebiet gültig sind. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für den Neubau Chemie werden 
Abweichungsmöglichkeiten geprüft.  

 

Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es besteht jedoch kein weiterer Handlungsbedarf für das Bauleitplanverfahren. 

 

Zu 6: Der Anregung wird gefolgt. 

In der Fassung des Bebauungsplanes zum Satzungsbeschluss wird die textliche 
Festsetzung zur Zulässigkeit von Staffelgeschossen und betriebstechnischen Auf-
bauten gemäß der Anregung angepasst. 

Ein erneutes Beteiligungsverfahren ist aufgrund der Änderung einer bauordnungs-
rechtlichen Festsetzung nicht notwendig. 

 

Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die angesprochenen alternativen Schutzmaßnahmen, wie z.B. die Ausbringung von 
Greifvogellauten, werden gegenwärtig abgestimmt.  
 

Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es besteht jedoch kein weiterer Handlungsbedarf für das Bauleitplanverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



 

Bebauungsplan Nr. G 38 „Südviertel I – 1. Änderung (Naturwissenschaften) 13 

 

 
Herr             Aulweg       ,   35392 Gießen (07.06.2010) 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan beinhaltet jedoch ausschließlich unverbindliche Vorschläge im 
Hinblick auf eine mögliche Aufteilung der Grundstücke.  

Da Bebauungspläne regelmäßig die zulässigen Nutzungen unabhängig von den tat-
sächlichen Grundstücksgrenzen festlegen, bedarf es nachgelagert entsprechender 
bodenordnender Maßnahmen i.S. der §§ 45 ff. BauGB. Es besteht somit kein 
weiterer Handlungsbedarf für das Bauleitplanverfahren. 

Die Stellungnahme wird an die Umlegungsbehörde weiter geleitet. 

 
 

 

 




